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Bodenerfassung und Bodenbewertung
als Teil einer Staatsmodernisierung

Theresianische Steuerrektifikation, Josephinischer Kataster und
Franziszeischer Kataster1

Werner Drobesch

Résumé

Arpentage et remaniement parcellaire des biens fonciers:

aspects de la modernisation de l'Etat. La réforme fiscale

de Marie-Thérèse et les cadastres de Joseph II et de François I

Durant la modernisation de VEtat, le remaniement parcellaire et V arpentage
des propriétés foncières acquirent un rôle important. Tous les deuxfurent
indispensable à la monarchie autrichienne pour pouvoir mettre en place le système

fiscal lié à la propriété. Le premier pas, aux effets assez modestes, avait été

promu sous le règne de Marie Thérèse. Le pas successif aux effets bien plus
importants, fut par contre réalisé grâce au cadastre de Joseph II par lequel

pour la première fois, VEtat a pu obtenir une vision précise sur les rapports de

propriété et la production du sol dans le pays. Une étape ultérieure a été enfin

franchie avec le cadastre de François I réalisé entre 1817 et 1861 et qui a permis
de recenser du point de vue statistique et cartographique les espaces naturels et

les conditions sociales et économiques de la monarchie habsbourgeoise durant
la première moitié du XIXe siècle.

Im Gefolge der Schlesisehen Kriege (1740-1742; 1744/45; 1756-1763) hatte

sich die Finanzlage des Habsburgerstaates rasant verschlechtert. Es galt, neue

Wege zur Aufbringung der Finanzmittel fur die militärischen Zwecke zu finden.

Das bildete den Ausgangspunkt fur radikale Reformmassnahmen im Bereich des

Finanzwesens seitens der Staatsfuhrung. Als vorlaufiger Schlusspunkt erfolgte,

wenn auch in unvollkommener Weise, die Verstaatlichung der standischen
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Steuerverwaltung mit dem Ziel der Sanierung des Kontributionswesens. Dies

stand im Einklang mit den staatlichen Bestrebungen der «politischen Ordnung
des Raumes» zur Verbesserung der Zugriffsmoglichkeiten auf die Human- und

Bodenressourcen.2

Den Auftakt zu dem Reformwerk bildete das theresianische Patent vom 26. Juli
1748. Dieses war ein Paukenschlag. Erstmals wurde das Prinzip der allgemeinen
Steuerpflicht festgesetzt. Die Grundherren waren nicht mehr von der Steuer

ausgenommen. Der herrschaftliche Boden wurde in die Besteuerung mit
einbezogen.3 Die Steuern mussten aus dem eigenen, grundherrlichen Einkommen

beglichen werden. Nach wie vor waren aber die Steuersatze nicht einheitlich.
Der Rustikalbesitz dem Bauern gehöriges, fur diesen frei verfugbares Land)
wurde mit zwei Prozent hoher besteuert als der Dominikalbesitz dem Grundherrn

gehörendes und von ihm bewirtschaftetes Land) mit nur einem Prozent.

Um fur die Steuerbemessung eine entsprechende Basis zu besitzen, schritt man

nun staatlicherseits zur «Fassionierung» von Grund und Boden und führte eine

«Steuerrektifikation» durch, die 1748 begonnen und 1756 abgeschlossen wurde.4

Teils basierte die «Rektifikation» auf «Selbstbekenntnissen» («Fassionen»),
teils auf Kapitalschatzungen. Neben dem Fehlen von kartografisehen Aufnahmen

war das einer der Schwachpunkte, zumal davon auszugehen ist, dass die

Grundherren einen Teil ihrer Guter verschwiegen und die Schätzungen ihres

Bodens zu niedrig ansetzten. Die Erfassung des steuerpflichtigen Bodens war
kein einfaches Unterfangen. Zum einen bildete die feudal-grundherrschaftliche
Verfassung eine erhebliche Hürde fur die Anlage der Besitzverzeichnisse, zum
anderen erhob man von Provinz zu Provinz unterschiedlich. In den innerosterrei-
chischen Landern etwa verzeichneten die «Bekenntnisse» lediglich die

Durchschnittsertrage und die Flachen fur die Acker, Wiesen, Garten und Weingarten,
bei den Weiden und Alpen die Art, ferner die Zahl des Viehs.5 Insgesamt blieb die

«Rektifikation» ein unvollkommenes Werk. Fur die einzelnen Provinzen galten
weiterhin unterschiedliche Normen. Fern war man von einer Vereinheitlichung
der Bemessungsgrundlagen und einer «gerechten» Wertbemessung des Bodens.

Auch blieben die Steueroperate herrschaftsorientiert angelegt. Ein flachenhafter

Uberblick fehlte.6 Und doch war das Inkrafttreten des auf der «Rektifikation»
basierenden Steuersystems 1756 aus der Sicht der staatlichen Instanzen ein

Schritt nach vorne. Erstmals hatten die staatlichen Stellen annäherungsweise
einen Uberblick über die vorhandenen agrarischen Ressourcen erhalten. Aus
staatlicher Sicht lag es auf der Hand, dass die «Rektifikation» nur ein Provisorium
sein konnte. Weitere Reformschritte hatten zu folgen. Zu weit war man noch von
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einem modernen Steuerwesen entfernt. Regionale Sonderregelungen bestanden

weiter. Erst die josephinischen Reformen setzten diesen ein Ende.

Es war der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Grundsteuer erstellte

Josephinische Kataster, der den grossen Durchbruch brachte. Erstmals erhielt
der Staat einen landerubergreifenden und flachenhaften Uberblick über die

Besitzverhaltnisse bei Grund und Boden. Auf die Ermittlung der Gebäude

und die Bevölkerung verzichtete man. Ausgehend vom Grundsatz, «dass

der Boden und nur der Boden die staatlichen Bedurfnisse zu befriedigen

vermag und dass kein Unterschied zwischen den Besitzungen der Menschen,
welchem Stand sie auch immer angehören mögen, bestehen dürfe»,7 ordnete

Joseph II. 1785 im Zuge einer umfassenden Verwaltungs- und Finanzreform
die Schaffung eines einheitlichen Steuersystems unter Beseitigung aller aus

der Person des Steuerträgers abgeleiteten Begünstigungen an («Grundsteuer-

Regulierungspatent»). Dahinter stand das Kalkül, die «unverhaltnismassige
Austheilung der dermalen so unverantwortlich ungleich zwischen Grundobrigkeit

und Unterthan, dann zwischen Unterthan und Unterthan, und sofort
zwischen Kreisen und Kreisen, endlich auch zwischen Landern und Landern
bestehenden Steuerlasten» zu beseitigen.8 Das war revolutionär. Erstmals
wurde das Prinzip der allgemeinen, gleichen Besteuerung seitens des Staates

festgesetzt.9 Bis zu diesem Zeitpunkt war die Grundsteuer weder zwischen
den einzelnen Provinzen noch zwischen den einzelnen Grundbesitzern nach

Gleichheit und Billigkeit berechnet worden. Zur Durchfuhrung des Unternehmens

wurde mit der Steuerregulierungs-Hofkommission ein eigener Verwal-

tungskorper eingerichtet, dem die Oberkommissionen in den Landern und die

Unterkommissionen in den Kreisen, die die Arbeiten vor Ort durchführten,
untergeordnet waren. Es war noch nicht die Abdikation der Grundherrschaft,
aber doch ein Schritt in diese Richtung. Das bedeutete eine Teilentmachtung
der Grundherren, die auf die Funktion von bloss Mitwirkenden beschrankt

wurden. Sie hatten nur mehr die Bodenertrage und die Ertrage ihrer Gebäude

anzugeben, die von den staatlichen Instanzen durch das öffentliche Auflegen
der Bekenntnisse und durch eine Bodenausmessung überprüft wurden. Ebenso

spielte im Gegensatz zur theresianischen «Rektifikation» die Grundherrschaft
als Verwaltungseinheit keine unmittelbare Rolle mehr. An die Stelle der
besitzmassig zersplitterten Grundherrschaften trat mit der Steuer- beziehungsweise

Katastralgemeinde eine geschlossene staatliche Verwaltungseinheit. Diese
basierte in den meisten Kronlandern auf den im Zuge der «Parzellierung des

Raumes» zu Konskriptionszwecken geschaffenen «Werbbezirken», die sich
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nach den Nummerierungsabschnitten der Militarkonskription zusammensetzten.10

Jener Umfang der «Hauser und Grunde, welcher unter dem Anfange und
Schlüsse eines Numerierungsabschnittes begriffen ist», war als eine «[Steuer-]
Gemeinde zu betrachten», die zwischen 40 und 50 Hauser umfassen sollte.11

Lediglich im Falle Kärntens wurde wegen ihrer «vermischten, untertheilten
und zerstreuten Lage» nicht auf die Pfarrgrenzen zurückgegriffen, sondern auf
die Landgerichts- und Burgfriedsgrenzen.12 Das war der Beginn der Durch-

staatlichung bis auf die grundherrschaftliche Ebene, neben beziehungsweise
über der nun die staatliche Katastralgemeinde stand.13 Zwar existierten die

Grundherrschaften als die «moralische Personen, welche vermog einer ihnen

vom Staatsoberhaupte delegirten [sie] Gewalt über andere Staatsunterthanen

wegen des Besitz eines Gutes gewisse, eine Oberherrschaft andeutetende Rechte»

ausübten,14 weiter, doch stellte die Schaffung der Katastralgemeinde als

staatliche Verwaltungseinheit auf der untersten Ebene im Bündel mit anderen

Massnahmen der «Bauernschutzgesetzgebung» den Beginn der grundherrschaftlichen

Entmündigung sowie der Überführung der bauerlichen Untertanen aus

dem grundherrlichen in den staatlichen Verband dar. Die Katastralgemeinde
war in Riede beziehungsweise Flure, die eine Namensbezeichnung erhielten,
unterteilt. Zeitgleich wurde eine Grenzbeschreibung durchgeführt.15 Erstmalig
erfolgte eine «offizielle Feststellung und Vermarkung der Gemeindegrenzen»
sowie eine «Festhaltung der vorhandenen Flur- und Riednamen [...], die in
Fallen, wo noch keine waren, neu» vergeben wurden.16 Zudem erhielt der Staat

erstmals exaktere Informationen über die Kulturflachen, deren Bonität sowie
die Bewirtschaftungsformen. Als Kulturgattungen wurden Acker, Wiesen,

Weingarten und Walder definiert. Von allen «fruchtbringenden Gründen und

Realitäten» führte man eine Ausmessung und Ertragsermittlung nach dem

Brutto-Ertrag durch. Dazu gehörte eine «Bestimmung der Kornerertragnisse
nach der Fruchtbarkeit der Grunde».17

Zu den Kornerertragen, die im Josephinischen Flurbuch verzeichnet wurden,
zahlten die Hauptgetreidearten Weizen, Korn, Gerste und Hafer. Odungen,
Gewässer, Sumpfe, Friedhofe und öffentliche Verkehrswege blieben
ausgeklammert (Tab. 1). Hauser waren zwar einbezogen, wurden jedoch nicht

vermessen. Zur Schätzung des Wertes dienten die Durchschnittsmarktpreise
der Jahre 1772-1782. Am 1. November 1789 traten die Josephinischen Grund-

steueroperate, nach denen den bäuerlichen Untertanen 70 Prozent der erhobenen

Bruttoertrage verbleiben sollten, in Kraft.18 Durch die genormte Datenerfassung

war es gelungen, die Differenzen zwischen den einzelnen Kronlandern, aber
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auch zwischen dem Dominikai- und Rustikalland zu verringern.19 Flurbuch
und Grundsteueroperate blieben aber nur ein Intermezzo.

Angesichts des Widerstandes der Grundherren hob Leopold II. im Frühjahr 1790

die josephinische Steuer- und Urbarialregulierung auf und führte wieder das

alte, auf der theresianischen «Rektifikation» basierende Steuersystem ein. Damit

geriet, mitbedingt durch die napoleonischen Kriege, das staatliche Reformwerk
der Modernisierung der Finanzadministration am Vorabend der Industriellen
Revolution fur nahezu zwei Jahrzehnte ins Stocken. Die Grundherrschaft blieb
bis 1848 die traditionelle Verwaltungs-, Gerichts- und Wirtschaftsinstitution.
Trotz der Zurücknahme des Josephinischen Katasters war aber über die

Bodenbeschreibung und -bewertung mit der Verstaatlichung der Verwaltung auf den

Ebenen Provinz, Kreis, Steuerbezirk, Steuergemeinde/Katastralgemeinde eine

zukunftsweisende Tat geleistet worden.20 Darauf baute der durch das

Grundsteuerpatent vom 23. Dezember 1817 angeordnete Franziszeisehe beziehungsweise

Stabile Kataster auf, der fur den «gesamten österreichischen Kaiserstaat»

konzipiert war, in Ungarn jedoch erst mit dem Patent vom 20. Oktober 1850

eingeführt wurde. In Ergänzung zum «Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch»

(1811) und zur Gründung der Nationalbank (1816) sollte er zur Kapitalisierung
des Bodenbesitzes hinfuhren sowie eine Grundlage fur die gleichmassige
Bodenbesteuerung sein. Bis es zum kaiserlichen Patent kam, waren Vorarbeiten

von mehr als zehn Jahren notwendig gewesen. Seit 1806 hatte sich Franz I. mit
der Einfuhrung eines «allgemeinen, gleichförmigen und stabilen Grundsteuersystems»

befasst. Zu diesem Zweck wurde, nachdem sich davor die Arbeiten
der Hofkanzlei wenig effektiv gestalteten, 1810 eine Grundsteuerregulierungs-
Kommission eingerichtet, die nach Beendigung der napoleonischen Kriege ihre

Arbeiten, in die der Hofkriegsrat als oberste Militärbehörde mit eingebunden
wurde, intensivierte. Nach einem langen Hin und Her gelangte man 1817 zu
einem Ergebnis, um mit der Neuaufnahme der Boden- und Ertragsverhaltnisses

beginnen zu können. Damit setzte man einen Meilenstein in Richtung einer

Staatsmodernisierung.
Es war ein Verdienst der Grundsteuerregulierungs-Hofkommission und des

Generalquartiermeisterstabes, der die Militartriangulierung besorgte, Franz I.
davon uberzeugt zu haben, die Katastralvermessung auf einer wissenschaftlich

fundierten Triangulierung aufzubauen. Als administrative Einheit wurde

aus dem Josephinischen Kataster die Katastralgemeinde übernommen. Noch
1817 startete das Unternehmen, das sich über einen Zeitraum von 44 Jahren

erstreckte. Begonnen wurden die Arbeiten in Niederosterreich, abgeschlossen
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Tab. 1: Katastralgemeinde Silberegg im Josephinischen Flurbuch (Ausschnitt)

a. Nummer der topographischen Ordnung: 1

b. Name des Grundbesitzers und des Grundstuckes, Nummer des Hauses: Herrschaft
Joseph von Pfeilheim, landschaftlicher Eigenthumer H[aus]-Nr. 1, Besitzer des Lattach-
flosses, dann Prugger und Moosshube, davon ersterer zwey der Herrschaft Silberegg
und letzere Hube dem Gotteshause St. Georgen [...] dienstlich und wird jährlich an
rustikale bezahlt 84 fl. 27 kr.

c. Herrschaftlich mayerschafthche Ochsen-Brachen Acker Rust[ikal]-G[grand]

mit 4 Bau-Jahren ohne Brach[e] tragt pro Joch

im lten Jahr 9 Mtz. Korn macht 28 2/16 Mtz.

im 2ten Jahr 9 Mtz. Korn macht 28 2/16 Mtz.

im 3ten Jahr 9 Mtz. Gerste macht 28 2/16 Mtz.

im 4ten Jahr 13 1/2 Mtz. Hafer macht 42 3/16 Mtz.

Im Durchschnitt das Viertel auf ein Jahr:

Gerste

Korn 14 1/16 Mtz
7 4-8/16 Mtz.
10 8 6-8/16 Mtz.

Hafer

d. in 3 Jahren:

Acker

Ausmessung durch die Bauern

in der Lange

in der Breite

[keine Angaben]

[keine Angaben]
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Ausmessung durch Ingenieure 4,999 Klft.

Betrag an Joch

Betrag an 64tel

Betrag an Quadratklafter

3

7

24

Kornerertragnis

Weizen [0 Mtz]

Korn 42 Mtz.

Gerste 21 Mtz.

Hafer 31 Mtz.

Wiesen

Betrag an Joch/ 64te1/ Quadratklafter

Heu susses

Heu saures

Grummet susses

Grummet saures

[keine Angaben]

[keine Angaben]

[keine Angaben]

[keine Angaben]

[keine Angaben]

Waldungen

Betrag an Joch/ 64te1/ Quadratklafter

Holz hartes

Holz weiches

[keine Angaben]

[keine Angaben]

[keine Angaben]

Quelle Katastralgemeinde Silberegg, Josephinisches Flurbuch (wie Anm. 15).
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1861 in Tirol (Tab. 2). Dabei erfasste man - qualitativ unterschiedlich - eine

Flache von 300'082 Quadratkilometern mit 30'556 Katastralgemeinden und

49'138'140 Parzellen (Tab. 3). Nur in Osterreich ob und unter der Enns, im
Küstenland, in Kärnten und Krain, in der Steiermark, in Salzburg sowie in
Mahren und Schlesien arbeiteten die Kommissionen an einer umfassenden

Erhebung. In den Kronlandern, in denen die Arbeiten erst in den 1840er- und
50er-Jahren begonnen wurden - dazu zahlten Tirol und Vorarlberg, Böhmen,
Galizien und die Bukowina -, griffen die Behörden auf vereinfachte Erhebungsformen

mit einer weniger differenzierten Schatzungsmethodik zurück.21

Das Prozedere war arbeitsintensiv, das Gesamtunternehmen kostspielig. Noch
bevor die eigentlichen Arbeiten aufgenommen wurden, erhielten die
Grundbesitzer eine Anweisung, ihre Grundstucke einvernehmlich in ortsüblicher
Weise zu vermarken. Daruber hinaus waren im Vorfeld von einem «Ausschuss

der erfahrensten und rechtschaffensten Grundbesitzer» der Steuergemeinde
«Ökonomische Fragen» zu beantworten (Tab. 4), die einen ersten
Informationsstand über die (agrar)wirtschaftlichen Verhaltnisse lieferten. Danach

begann die Kommission mit den Arbeiten vor Ort, die unter der Leitung
eines Katastralschatzungsinspektors standen, dem zwei Beamte und ein Ge-
meindeausschuss zugeteilt waren. Die Arbeiten umfassten die Einteilung der

Kulturflachen (Acker, Wiesen, Weiden, Garten, Egarten, Weingarten, Walder),
die Bewertung der einzelnen Grund- und Bauparzellen, die Erhebung des

durchschnittlichen Bodenertrags sowie der ortsüblichen Produktionskosten. In
Summe ergaben ihre Arbeiten den Franziszeisehen Kataster, der sich in drei
Teile gliedert: ein «Kartenwerk», das «Grund- und Bauparzellenprotokoll»
und das «Schatzungselaborat».
Basis des «Kartenwerkes» bildet die Visualisierung der Erstaufnahme, die

sogenannte Indikationsskizze, auf der die Grundstucks- und Kulturgrenzen
sowie die Parzellen nach der Nutzungsart farbig dargestellt wurden.
Steinbauten färbte man rot, Holzbauten gelb und öffentliche Gebäude kraftig rot
ein. Eingetragen wurden ferner die Orts- und Flurnamen sowie bei grosseren
allein stehenden Gebäuden die Hausnamen. Veränderungen innerhalb der

Katastralgemeinden blieben in der «Indikationsskizze» unberücksichtigt,
spatere Grenzverschiebungen mit benachbarten Katastralgemeinden fanden

aber Aufnahme. Nach dem Abschluss der Vermessung fertigte man von der

«Indikationsskizze» eine «Schonausfertigung» an, in der die nach dem Er-
hebungsabschluss stattgefundenen Veränderungen, etwa Grundstucksteilungen,

berücksichtigt wurden. Insgesamt vermittelt diese «Schonausfertigung»
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Tab. 3: Die Franziszeische Katastralaufnähme 1817-1861 Umfang der Arbeiten

Kronland Flache Katastral -
gemeinden

Parzellen

(km2) (n) (n)

Osterreich unter der Enns 19'785 3159 3'462'496

Osterreich ob der Enns und Salzburg 19'163 1562 2'618'844

Steiermark 22'495 2692 2'540'984

Tirol und Vorarlberg 29'291 1051 2'462' 107

Kärnten und Kram 20'325 1738 2'616'749

Küstenland 7959 645 1'685'266

Dalamtien 12'793 744 2'381'495

Böhmen 51'953 8967 9'321'064

Mahren und Schlesien 27'375 3724 6'033'454

Gahzien 78'493 5955 15'211'974

Bukowina 10'450 319 798'707

Total 300'082 30'556 49'138'140

Quelle Kamenik (wie Anm 21), S 83

weniger Information als die «Indikationsskizze». In ihr fehlen die Besitzer- und

Vulgarnamen mit Wohnort sowie die schwarze Zahl fur die Bauparzelle. Nur
die rote Zahl der Grundparzelle ist eingetragen.
Die «Indikationsskizze» bildete die Grundlage fur Reambulierungszwecke
und fur die Anfertigung des «Grund- und Bauparzellenprotokolls» als ein
Kernstuck des Katasters. Das «Grundparzellenprotokoll» erfasst - nach Rieden

geordnet - samtliche Grundparzellen mit Nummer, mit der Eigenschaft
des Grundstuckes, mit dem Namen und Vulgarnamen des Besitzers, mit
dem Berufsstand des Eigentumers und dem Wohnort, der Kulturgattung, der
Flache (in niederosterreichischem Joch und Quadratklafter), der Klasse, dem

jahrlichen Reinertrag sowie (in einer zweiten Ausfertigung) der Grundherrschaft,

der die Parzelle zugehörig war (Tab. 5). Im «Bauparzellenprotokoll»
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Tab. 4: Katalog der «Ökonomischen Fragen» am Beispiel der Katastralgemeinde
Linsenberg

Beantwortung der ökonomischen Fragen fur die Steuergemeinde Silberberg. Land Illynen/
Deshela Krajjnska. Kreis/ Resija [...]/ Bezirksobrigkeit /Kantonska goposka...,
Gemeinde/ Solelka [...]
I. Fragen, den Zustand der Wirthschaften im Allgemeinen betreffend/ Vprashanje, ktere
gospodarstva sploh saevajo
II. Fragen, den Ackerbau insbesondere betreffend/ Vprashanje, ktere gospodarstva
poljsko delo sosebno sadenejo

III. Fragen, die Garten-Cultur insbesondere betreffend/ Vprashanje, ktere vertno delo
sadenejo
IV. Fragen, die Wiesen-Cultur insbesondere betreffend/ Vprashanje, ktere travnike delo
sadenejo
V. Fragen, den Weinbau insbesondere betreffend/ Vprashanje, ktere vinske perdelke
sadenejo

VI. Die Wald-Cultur insbesondere betreffende Fragen/ Vprashanje, ktere gojsde sadenejo

VII. Die Alpen-Wirthschaft insbesondere betreffende Fragen/ Vprashanje, ktere planine
sadenejo

VIII. Die Classification der Grunde betreffende Fragen/ Vprashanje, ktere rasedelke

semlje sadenejo

Quelle KLA Klagenfurt, Katastralgemeinde Linsenberg, Franziszeischer Kataster, Nr 72137

sind die Funktion(en) der Gebäude, ihre Flache, die Bauart, bisweilen das

Baumaterial (Holz, Stein) und - eher selten - der Erhaltungszustand der

Gebäude festgehalten (Tab. 6). Im Anschluss an das «Grund- und

Bauparzellenprotokoll» befindet sich eine Zusammenfassung der Flache aller
Grund- und Bauparzellen mit ihrem jahrlichen Ertrag (Tab. 7). Danach folgt
in der Regel ein «Alphabetisches Verzeichnis der Steuergemeinde», in dem

die Eigentumer mit der Nummer ihrer Grund- und Bauparzellen aufgelistet
sind (Tab. 8).

Ausgehend von den «Ökonomischen Fragen» und ihrer Tätigkeit erstellte die
Kommission das «Katastralschatzungselaborat». In diesem wurden in einem

ersten, 14 Kapitel umfassenden Teil die naturraumlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Gegebenheiten der Katastralgemeinde (Topografie; Grenzen;
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Tab. 5: Ausschnitt aus dem Grundparzellenprotokoll der Katastralgemeinde
Linsenberg

Nummer des Blattes der «Indikationsskizze», II
auf dem sieh die Parzelle befindet

Benennung des Riedes Oschinna

Nummer der Parzelle 1

Gesetzliche Eigenschaft der Parzelle rustikal, «Hausgrund»

Hausnummer 12

Vor- und Zuname / Vulgarnamen des Eigentumers Michael Edlacher / Rath

Stand Bauer

Wohnort Krobathen

Kulturgattung der Parzelle Acker

Flächeninhalt der Parzelle 2 no. Joch 1004 Quadratklafter

Klasse, der die Parzelle zugeordnet wurde zweite

Reiner jährlicher Ertrag pro Metzen 19 fl. 3 kr.

Grundherrschaft, der die Parzelle zugehörig ist Kirche St. Margarethen

Quelle KLA Klagenfurt, Katastralgemeinde Linsenberg, Franziszeischer Kataster, Nr 72137

Bevölkerung; Viehstand; Flusse, Bache, Teiche, Seen und Moraste; Strassen

und Wege; Marktplatze; kultivierte unbenutzte und unbenutzbare Grunde;

Grunderzeugnisse, Kultur des Bodens; Grunderzeugnisse, Qualität und Wert

derselben; Gattung des Grundeigentums und Anzahl der Bestiftungen; Hauser;

Industrial-Gewerbe) beschrieben.22 In diesen finden sich Angaben zu den

folgenden Parametern:

Topografie: die Beschaffenheit des Naturraumes, die natürlichen
Wirtschaftsbedingungen, die raumliche Verteilung der einzelnen Kulturgattungen, die

Entfernung zu den nachstgelegenen zentralen Orten und Markten
Grenzen: Beschreibung des Grenzverlaufes der Katastralgemeinde sowie die

Aufzahlung der Nachbargemeinden

Bevölkerung: die Einwohnerzahl (männlich, weiblich), die Zahl der «Wohnparteien»

(das heisst Haushalte), die durchschnittliche Zahl der Haushaltsangeho-
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Tab. 6: Ausschnitt aus dem Bauparzellenprotokoll der Katastralgemeinde
Linsenberg

Nummer des Blattes (der «Indikationsskizze»), II
auf dem sieh die Parzelle befindet

Nummer der Parzelle 1

Vor- und Zuname / Vulgarnamen Michael Edlacher / Rath
des Eigentumers

Stand Bauer

Wohnort Krobathen

Hausnummer 12

Gattung des Gebäudes mit Inbegriff Wohn- und Wirthschafts-
des Hofraumes gebaude samt Hof

Gattung des Gebäudes mit Inbegriff 244 Quadratklafter
des Hofraumes

Jährlicher «Haus-Areal-Ertrag» pro Metzen zweite

Reiner jährlicher Ertrag pro Metzen 1 fl. 6 kr.

Grundherrschaft, der die Parzelle zugehörig ist Kirche St. Margarethen

Quelle KT ,A Klagenfurt, Katastralgemeinde Linsenberg, Franziszeischer Kataster, Nr 72137

rigen der grosseren und kleineren Betriebe, durchschnittliche Zahl und die Art
des Gesindes, Zahl jener Betriebe, die sich ein Gesinde und Taglohner leisten
konnten sowie Angaben über die Ernahrungsgewohnheiten
Viehstand: Stuckzahlen nach Viehart, Rassen, Art der Tierhaltung, Zustand
der Tiere und durchschnittlicher Viehbesitz der grosseren sowie kleineren
Wirtschaften
Flusse und Bache: Nutzung (fur Wasserkraft oder Bewässerung)
Strassen und Wege: Qualität, Zuständigkeit fur die Instandhaltung
Marktplatze: Marktorte, wohin die Produktionsuberschusse verkauft wurden
Tabellen mit dem «Flachenanteil der verschiedenen Kulturgattungen» und

«Unterteilung dieser in mehrere Guteklassen». Dazu zahlten:

- die «Grunderzeugnisse»;

- die «Kultur des Bodens»: Bodenbearbeitung und die dabei auftretenden Pro-
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bleme, Gerate bei der Bearbeitung, zu welchen Zeiten die Kulturen angebaut
und geerntet wurden;

- die «Qualität und der Wert der <Grunderzeugnisse»>: Bewertung der einzelnen

Produkte nach ihrer Gute; Vermerk, an welchen Produkten Mangel herrschte

und wo agrarische Erzeugnisse zugekauft wurden;

- die «Gattung des Grundeigentums» und die Anzahl der Bestiftungen: Zahl
und Grosse der Huben, Zinspflichtigkeit der Huben, Art die Abgaben;

- die «Hauser»: Zahl, Bauweise, Zustand, bisweilen auch Versicherung;

- die «Industrialgewerbe»: Zahl der Gewerbetreibenden und Art des Gewerbe,

Nebengewerbe die bauerliche Bevölkerung.
Der zweite Teil beinhaltet die eigentliche Schätzung. Dabei wurde der Ertrag
so erfasst, dass jede Klasse jeder Kulturgattung fur sich erhoben wurde. Bei
den Ackern erhob die Kommission neben dem Ertrag der einzelnen Kulturen
noch das ortsübliche Anbausystem, den «Samen-, Cultur-, Ernte- und
Drescher-Aufwand» (Tab. 9), die Art sowie die Menge der Dungung, ferner ob und

wann die Acker, Wiesen und Walder beweidet wurden. Im Anschluss an die

Bodenschatzung folgt das «Katastral-Waldschatzungs-Elaborat». Mittels eines

«Specifischen Ausweises der nach der Catastral-Schatzungserhebung entfallenden

Endresultate» erfolgte die Feststellung des steuerbaren Reinertrages, der sich

aus dem Brutto-Ertrag minus der Abzugsposten (Natural- und Arbeitsaufwand,
Sonderausgaben) ergab (Tab. 10). Nach der Beendigung der Steuerschatzung
durch die Kommission bestand fur die betroffenen Besitzer die Möglichkeit des

Einspruchs. Danach fasste die Kommission die endgültigen Schatzungsergebnisse

der Katastralgemeinde in einem Summarium zusammen und leitete dieses an

die Provinzialschatzungskommission weiter.

Fragt man nach der Bedeutung der Bodenerhebung im Hinblick auf eine

Staatsmodernisierung an der Schwelle von der agrarisch-feudalen zur industriellen

Welt, die mit dem Franziszeisehen Kataster einen vorlaufigen Abschluss

fand, zeigen sich Effekte vielfacher Art. À la longue bedeutete dieser als ein
Element jener Reformplane, die aus dem österreichischen Kaiserstaat einen

einheitlichen «Gesetzesstaat» unter Beibehaltung der politischen Autonomie
der Lander und Kommunen anstrebten, die Grundlage fur die Verrechtlichung
des Steuersystems mit allen Konsequenzen fur eine dauerhafte Beschrankung
der Standemacht durch den Staat.23 Im Hinblick auf die Bodenbewertung und
das Steuerwesen war er der gelungene Versuch einer Zusammenfassung der

österreichischen Kronlander zu einem einheitlichen Rechtsraum. Mit ihm
wurden vor der Kapitalisierung von Grund und Boden seitens des Staates
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Tab. 7: Ausschnitt aus der Summe aller Grundparzellen der Katastralgemeinde
Linsenberg

Summe aller Grundparzellen

Areal 1099 no. Joch
128 Quadratklafter

Jahrlicher Haus-Areal-Ertrag 33 fl. 57 kr.

Classe der Haus-Classensteuer 50

Summer aller Bauparzellen 4 no. Joch 1372 Quadratklafter

Jahrlicher Haus-Areal-Ertrag 35 fl. 13 kr.

Gattung des Gebäudes mit Inbegriff Wohn- und Wirtschaftsdes
Hofraumes gebäude samt Hof

Classe der Haus-Classensteuer: 13

Areal der Gemeinde 1103 no. Joch
1500 Quadratklafter

Quelle KLA Klagenfurt, Katastralgemeinde Linsenberg, Franziszeischer Kataster, Nr 72137

Tab. 8: Ausschnitt aus dem «Alphabetischen Verzeichnis» der Steuergemeinde
Linsenberg

1. Benennung der Section II
2. Hausnummer 12

3. Vor- und Zuname / Vulgarnamen des Eigentumers Michael Edlacher / Rath

4. Stand Bauer

5. Wohnort Krobathen

6. [Grund-] Parzellen 1,6, 7, 12, 13,24, 33,37, 38,
45

7. [Bau-]Parzelle 1

Quelle KT ,A Klagenfurt, Katastralgemeinde Linsenberg, Franziszeischer Kataster, Nr 72137
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Tab. 9: Katastralschatzungserhebung der Kulturgattung Acker, Schatzungsklasse I,
Katastralgemeinde Linsenberg

1. Brutto-Geldertrag per Joch im Ganzen: 17 fl. 49% kr.

2. Samen-, Cultur-, Ernte- und Drescher-Aufwand samt Beschaffungen nach vorheriger
Theilung zuerst pro Rata des Anbau-Verhältnisses und dann mit Jahren des Wirthschafts-
Curses:

Samen nach den Preisen zu:

Weitzen

Korn
Gerste

Hafer
Haiden

Hirse

Kleesamen

2 fl. 20 kr. pro Metzen
1 fl. 14 kr.
1 fl. 6 kr.

40 kr.

50 kr.
1 fl. 8 kr.

7 kr. pro Pfund

0, 42

0, 92

0,21
0, 75

0, 50

0, 03

1,00

Dreschtheil:

Weizen

Korn
Gerste

Hafer
Haiden

Hirse

Kleesamen

0,42

0,92

0,21

0,75

0,50

0,03

1,00

Zugarbeit mit Ochsen:

Handarbeit a) mit Ochsen:

Handarbeit b) gemeine:

Handarbeit b) besondere:

BeySchaffungen: Gips

Tage nach den Preisen zu 24 kr.

Tage nach den Preisen zu 12 kr.

Tage nach den Preisen zu 18 kr.

nach den Preisen zu 44 kr.

3. Dieser Aufwand betragt nach den genehmigten Preisen

und gegenüber dem Brutto-Ertrag Perzent

Nach der Instruktion kommen jedoch anzuwenden

mit
Sohin zeigt sich ein Reinertrag

[keine]
2

3,47

14,36

0,57

0,17 Centner

9 fl. 30% kr.

52%

50 Perzent

8 fl. 55 kr.

8 fl. 55 kr.

Quelle KLA Klagenfurt, Katastralgemeinde Linsenberg, Franziszeischer Kataster, Nr 72137
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vereinheitlichte Grundlagen fur eine Besitzerhebung (Grundherrschaften,
Untertanen, Dominikai- und Rustikalbesitz) geschaffen. Aber der Kataster war
mehr als ein blosses Besitzverzeichnis, beinhaltete er doch ebenso eine objektive
Einschätzung der Wirtschaftsleistung, insbesondere des Agrarsektors, und der

Eigentumerstrukturen. Bei der Darstellung der agrarischen Produktionsleistung
(Getreide, Wald, Vieh) wurden die Ergebnisse des Josephinischen Katasters bei

weitem ubertroffen. Dass sich fur den Staat darüber hinaus Einblicke in das

Bevolkerungswesen, die Beschaftigtenstrukturen, den gewerblich-industriellen
Status quo, die Verkehrsgegebenheiten, die Ernahrungsgewohnheiten oder
den Lebensalltag eröffneten, war ein Nebeneffekt, von dem die staatliche

Politik in der Verwaltung und im Finanzbereich zusatzlich noch profitierte.
In diesem Sinne bildete der Franziszeische Kataster einen Baustein zu einem

Mehr an Staatlichkeit inmitten einer noch von feudalen Strukturen bestimmten

Lebenswelt. Der Staat - ausgenommen blieb Ungarn - erhielt erstmals

einen umfassenderen Einblick in die Lebensweisen der Bevölkerung, aber

vor allem auch über die Boden- und agrarischen Ertragsverhaltnisse in seinen

Provinzen. Das war das eigentliche Hauptanliegen. Denn die ziemlich genaue

Reinertragsmessung ermöglichte eine «gerechte» Festsetzung der Grundsteuer
und sicherte dem Staat fixe Einnahmen. Dass damit ein Schritt in Richtung
moderner Steuerstaat getan wurde, war seitens des Staates ein miteinkalkulierter

Nebeneffekt.
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